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Kleine Anfrage 852 
 
der Abgeordneten Andrea Milz und Josef Rickfelder   CDU 
 
Gleichstellung im polizeilichen Dienst – Ärztliche Versorgung 
 
Im Rahmen der Freien Heilfürsorge haben Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte die Mög-
lichkeit der freien Arztwahl. Kommt es zu Verschreibungen bspw. von medizinischen Hilfsmit-
teln oder Kuren, sind diese von der zuständigen Polizeiärztin oder dem zuständigen Polizei-
arzt gegenzuzeichnen. Um die Notwendigkeit der Verschreibung festzustellen, kann die zu-
ständige Polizeiärztin oder der zuständige Polizeiarzt ebenfalls eine Untersuchung des Pati-
enten vornehmen. Vorgeschriebene Untersuchungen wie z. B. die auf Fahr- oder Sporttaug-
lichkeit werden grundsätzlich von der zuständigen Polizeiärztin oder dem zuständigen Poli-
zeiarzt durchgeführt. 
Die Zuständigkeit wird im Erlass vom 21.11.2006 – 43.58.08.01 geregelt. Der Erlass sieht 
auch vor, dass an den einzelnen Standorten eine ausreichende Anzahl von weiblichen Be-
schäftigten zur Betreuung der Polizeibeamtinnen zur Verfügung stehen muss. 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. Gibt es in Nordrhein-Westfalen Polizeidienststellen, in denen nur eine Polizeiärztin oder 

ein Polizeiarzt zur Verfügung steht?  
 

2. Wie beurteilt die Landesregierung die Tatsache, dass der Erlass ausdrücklich vorsieht für 
Polizeibeamtinnen eine ausreichende Anzahl weiblicher Beschäftigter im Polizeiärztlichen 
Dienst zu beschäftigen, während dies für Ärzte nicht vorgesehen wird? 
 

3. Wie beurteilt die Landesregierung die Tatsache, dass Polizeibeamte keinen gleichge-
schlechtlichen Ansprechpartner vorfinden, während Polizeibeamtinnen - vor dem Hinter-
grund der von der Landesregierung angestrebten Gleichbehandlung der Geschlechter in 
allen Lebensbereichen - ein verbrieftes Recht darauf haben? 
 

4. Welche Maßnahmen wird die Landesregierung ergreifen, um diesen Missstand in den 
entsprechenden Polizeiärztlichen Diensten zu beheben? 
 

5. Wie wird die Landesregierung in Zukunft verhindern, dass Regelungen im Sinne der 
Gleichstellung von Frauen und Männern in der Umsetzung ein Geschlecht benachteili-
gen? 

 
 
Andrea Milz 
Josef Rickfelder 


